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ÄNDERUNGEN  GE BÜHREN TARI F  PER  1 . 1 . 2 025  

 

 

Synopse Allgemeiner Teil (durch LG Stadtkanzlei)  

 

Bezeichnung aktuell  Bezeichnung neu (rot hervorgehoben) Bemerkung 

Gebührentarif Gebührentarif 2025 Präzisierung 

 Übersicht Themen (Index) 

(Hauptthemen auf einer Seite alphabetisch geordnet) 

Neue, ergänzende 
Übersicht als zusätzliche 

Dienstleistung  

 

 

Zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine 

 

Zusätzliche Überschrift 
Verbesserung der Struktur 
(Indexiert) 

 

 

 

 

 

2.2 Zustellgebühren, Auslagen 

Porti, Telefon, Telefax  nach Aufwand 
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Synopse der Abteilung Präsidiales  
 

Bezeichnung aktuell  Bezeichnung neu (rot hervorgehoben) Bemerkung 

4.1.1 Benutzung Central  
Das Central kann für private Anlässe, Kulturveranstaltungen oder 
auch Firmenanlässe gemietet werden. Die Vermietung erfolgt durch 
die Kulturgemeinschaft Uster. Nähere Informationen sind unter 
info@kgu.ch erhältlich. 

4.1.1 Benutzung Central  
Das Central kann für private Anlässe, Kulturveranstaltungen 
oder auch Firmenanlässe gemietet werden. Die Vermietung 
erfolgt durch den Verein Central Uster. Nähere 
Informationen sind unter https://www.centraluster.ch/haus 

oder leitung@centraluster.ch erhältlich. 
 

 

4.1.2 Benützung Zeughausareal 
Das Zeughausareal (u.a. Eventraum K1, Ausstellungsraum K2, 
Untertand, Aussenfläche) kann für private Anlässe, 
Kulturveranstaltungen oder auch Firmenanlässe gemietet werden. 
Die Vermietung erfolgt durch den Verein Zeughausareal. Nähere 
Informationen unter www.zeughaus-areal.ch oder info@zeughaus-
areal.ch. 

4.1.2 Benützung Zeughausareal  
Das Zeughausareal (u.a. Eventraum K1, Ausstellungsraum 
K2, Unterstand, Aussenfläche, Proberaum) kann für private 
Anlässe, Kulturveranstaltungen oder auch Firmenanlässe 
gemietet werden. Die Vermietung erfolgt durch den Verein 
Zeughausareal. Nähere Informationen unter 
www.zeughaus-areal.ch oder info@zeughaus-areal.ch. 
 

 

 
  

https://www.centraluster.ch/haus
mailto:leitung@centraluster.ch
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4.1.3 Stadt- und Regionalbibliothek Uster 

 

 

Kinder Abo normal Gebühr Uster 22.- / Gebühr Auswärtige 27.- 
Kinder Abo normal Gebühr Uster 20.- /  
Gebühr Auswärtige 25.- 

alle Kinderabos 2.- 
günstiger = Hürde für 

Bibinutzung tiefer 
Kinder Abo mini Gebühr Uster 7.- / Gebühr Auswärtige 12.- Kinder Abo mini Gebühr Uster 5.- /  

Gebühr Auswärtige 10.- 
alle Kinderabos 2.- 
günstiger = Hürde für 

Bibinutzung tiefer 
Integration Status N/F/S: Erwachsene 3.- / Kinder 2.- 
1. Mahnung 1.- + 1.-/Medium, 2. Mahnung 2.- + 1.-/Medium 

Integration Status N/F/S: Erwachsene 3.- / Kinder 2.- / 
Familie 5.- 
1. Mahnung 1.- + 1.-/Medium, 2. Mahnung 2.- + 1.-
/Medium, Rechnung 3.- + 1.-/Medium 

Familienabo fehlte 

 

KulturLegi 70% Rabatt auf alle Abos KulturLegi 70% Rabatt auf alle Abos; Anmeldung 2.-; 

Ersatzkarte 2.-; 1. Mahnung 1.- + 1.-/Medium, 2. Mahnung 
2.- + 1.-/Medium, Rechnung 3.- + 1.-/Medium 

gleich behandeln wie 

Integration /  
Rechnung fehlte 

Anmeldung 8.- Anmeldung Erwachsene 8.- / Kinder 5.- Anmeldung für Kinder 3.- 

günstiger = Hürde für 
Bibinutzung tiefer 

Ersatzkarte 8.- Ersatzkarte 5.- generell 3.- günstiger, weil 

weniger Aufwand als 
Anmeldung 

1. Mahnung 5.- Grundgebühr + 1.-/Medium, 2. Mahnung 15.- 
Grundgebühr + 1.-/Medium, Rechnung 25.- Grundgebühr + 1.-
/Medium 

reduzierte Mahngebühren für Kinder: 1. Mahnung 3.- 
Grundgebühr + 1.-/Medium, 2. Mahnung 8.- Grundgebühr 
+ 1.-/Medium, Rechnung 15.- Grundgebühr + 1.-/Medium 

Mahngebühren für Kinder 
günstiger = Hürde für 
Bibinutzung tiefer 
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4.1.4 Stadtarchiv und Kläui-Bibliothek Uster 4.1.4 Stadtarchiv und Kläui-Bibliothek Uster  

Kopier- und Scankosten  
A4 & A3 Kopie s/w                                                              —.20  
Bei Ausführung durch Personal                                           + 1.— 
Abzüge von digitalisierten Vorlagen                                         2.— 
Das selbständige Scannen und Fotografieren im Lesesaal ist 
kostenlos. 
Digitalisierung einzelner Archivalien (max. 2 Seiten)                   
20.— 
Digitalisierungs- und Kopieraufträge werden im Stundenansatz à 
CHF 100.— verrechnet. 
Sämtliche Auftragsarbeiten werden in Druckqualität (min. 300dpi) 
abgeliefert, Reproduktionsrecht inbegriffen solange die oben 
genannten Bestimmungen berücksichtigt werden.  

Kopier- und Scankosten  
 
Streichen des gesamten Abschnitt Die meisten Benutzungen 

erfolgen unterdessen online. 
Die Datenherausgabe erfolgt 
mittels Scan. Es gibt kaum 
Kopien. Eine Kasse mit 
Bargeld zu führen ist nicht 
verhältnismässig. Der 
Aufwand des Personals wird 
aufgrund des folgenden 
Artikels verrechnet. 

Auftragsarbeiten/Ausführungen durch das Personal  
Erfordert die Bereitstellung von Bild- und Aktenmaterial grössere 
Recherchen oder werden Kopier- respektive Scanarbeiten in Auftrag 
gegeben, die über das allgemeine Dienstleitungsangebot 
hinausgehen, wird dieser Aufwand in Rechnung gestellt (Die ersten 
30 min sind umsonst). Der Stundenansatz beträgt CHF 100.— pro 
Stunde. Für Projekte/Recherchen kann ein Pauschalbetrag 
vereinbart werden.  
Das Stadtarchiv und Kläui Bibliothek ist berechtig Aufträge 
zurückzuweisen, falls diese zu einem unverhältnismässigen Aufwand 

führen.  

Auftragsarbeiten/Ausführungen durch das Personal  
Bestehender Abschnitt löschen und ersetzen durch: 
 
Erfordern die Beantwortung einer Anfrage oder die 
Bereitstellung von Bild- und Aktenmaterial durch das 
Personal einen Aufwand, der über das allgemeine 
Dienstleitungsangebot hinausgeht, wird dieser mit einem 
Ansatz von CHF 100.— pro Stunde in Rechnung gestellt. Die 
Benutzenden werden vorab darüber informiert. 
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Synopse der Abteilung Finanzen (Liegenschaften)  
 
 

Bezeichnung aktuell Bezeichnung neu (rot hervorgehoben) Bemerkung 

5.2.3 Verrechnungstarif B  
(für zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine gemäss Art. 1.7, zweite 
und weitere Veranstaltungen pro Kalenderjahr) 

5.2.3 Verrechnungstarif B  
(für Ustemer Schulen und zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine 
gemäss Art. 1.7, zweite und weitere Veranstaltungen pro 
Kalenderjahr) 

5.2.4 Verrechnungstarif C 

kann gelöscht werden. 
Ist neu in 5.2.3 integriert. 

5.3 Schlossturm / Rittersaal 
Heizkostenzuschlag (Sept.- April) pro Tag Fr. 70.00 

5.3 Schlossturm / Rittersaal 
Nebenkostenpauschale pro Tag Fr. 70.00 

Umbenennung 
Heizkostenzuschlag in 

Nebenkostenpauschale 
5.12 Stadtverwaltung, Bahnhofstrasse 17 5.12 Stadthaus, Bahnhofstrasse 17 

 

5.4 Villa am Aabach 
Räume zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine 

5.4 Villa am Aabach 
Miete für zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine  
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Synopse der Abteilung Finanzen durch LG Sport 
 
 
5.13 Landihalle (S. 18) 
 

 

 
5.13 Landihalle 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarifabstufung 
 
Zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine Jugendliche 
(bis 20 J.) 
 0.5 

Zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine Erwachsene 
 1 
Ustermer / Auswärtige gemeinnützige Organisationen / 
Privatpersonen 2 
Kommerzielle Ustermer Veranstaltungen 
 3 
Kommerzielle auswärtige Veranstaltungen 
 4 
 

 

 
 

 
Die Tarifabstufung wird angepasst. Die 

vergünstigten Tarife für Vereine gelten 
nur noch mit einer anerkannten 
zivilgesellschaftlichen Abstützung. Diese 
Anpassung stellt eine Angleichung an 
die städtische Vereinsförderung und 
deren Massnahmen dar. 
 
Es wird die Tarifabstufung und der 
Faktor angepasst. Der restliche 
Tabelleninhalt bleibt gleich. 
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5.13 Landihalle (S.18-19) 
 

 

 

 
5.13 Landihalle 
 
 
 
 
 

 
Tarifabstufung 
 

Zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine Jugendliche  
(bis 20 J.) 0.5 

Zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine Erwachsene / 
Ustermer gemeinnützige Organisationen / Privatpersonen 1 
Gemeinnützige auswärtige Organisationen   2 
Kommerzielle Ustermer Veranstaltungen  3 
Kommerzielle auswärtige Veranstaltungen  4 
 

 
 
 

 
Die Tarifabstufung wird angepasst. Die 
vergünstigten Tarife für Ustermer 
Vereine Jugendliche gelten nur noch mit 

einer anerkannten zivilgesellschaftlichen 
Abstützung. Diese Anpassung stellt eine 
Angleichung an die städtische 
Vereinsförderung und deren 
Massnahmen dar. 
 
«Ustermer Vereine Erwachsene / 
gemeinnützige Organisationen / 
Privatpersonen» bleiben davon 
ausgenommen. Diese Voraussetzung 
würde die Miete für Privatpersonen bzw. 

andere gemeinnützige Organisation 
übermässig erhöhen. 
 
Es wird die Tarifabstufung und der 
Faktor angepasst. Der restliche 
Tabelleninhalt bleibt gleich. 
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5.14 Stadthalle (S. 19) 
 

 

 
5.14 Stadthalle 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarifabstufung 
 
Zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine Jugendliche 
(bis 20 J.) 
 0.5 

Zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine Erwachsene 1 
Ustermer / Auswärtige gemeinnützige Organisationen / 
Privatpersonen 2 
Kommerzielle Ustermer Veranstaltungen 3 
Kommerzielle auswärtige Veranstaltungen 4 

 

 
 

 
Die Tarifabstufung wird angepasst. Die 
vergünstigten Tarife für Vereine gelten 
nur noch mit einer anerkannten 

zivilgesellschaftlichen Abstützung. Diese 
Anpassung stellt eine Angleichung an 
die städtische Vereinsförderung und 
deren Massnahmen dar. 
 
Es wird die Tarifabstufung und der 
Faktor angepasst. Der restliche 
Tabelleninhalt bleibt gleich. 
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5.14 Stadthalle 
 

 

 
5.14 Stadthalle 
 
 
 
 
 
 

 
Tarifabstufung 

 
Zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine Jugendliche  
(bis 20 J.) 0.5 

Zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine Erwachsene / 
Ustermer gemeinnützige Organisationen / Privatpersonen 1 
Gemeinnützige auswärtige Organisationen   2 
Kommerzielle Ustermer Veranstaltungen  3 
Kommerzielle auswärtige Veranstaltungen  4 
 

 
Die Tarifabstufung wird angepasst. Die 
vergünstigten Tarife für Ustermer 
Vereine Jugendliche gelten nur noch mit 

einer anerkannten zivilgesellschaftlichen 
Abstützung. Diese Anpassung stellt eine 
Angleichung an die städtische 
Vereinsförderung und deren 
Massnahmen dar. 
 
«Ustermer Vereine Erwachsene / 
gemeinnützige Organisationen / 
Privatpersonen» bleiben davon 
ausgenommen. Diese Voraussetzung 
würde die Miete für Privatpersonen bzw. 

andere gemeinnützige Organisation 
übermässig erhöhen. 
 
Es wird die Tarifabstufung und der 
Faktor angepasst. Der restliche 
Tabelleninhalt bleibt gleich. 

 
  



Stadtkanzlei 
 

 
     

ÄNDERUNGEN  GE BÜHREN TARI F  PER  1 . 1 . 2 025  

 

Synopse der Abteilung Bildung durch LG Sport 
 
Gebührentarif per 01.01.2024 Gebührentarif per 01.01.2025 Begründung 

 
7.4 Vermietungstarife Primarschule Uster (S. 22 – 23) 
 

 
 

 

 
7.4 Vermietungstarife Primarschule Uster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarifabstufung 
 
Zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine Jugendliche  
(bis 20 J.) 0.5 
Zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine Erwachsene 1 
Ustermer / Auswärtige gemeinnützige Organisationen / 
Privatpersonen 2 

Kommerzielle Ustermer Veranstaltungen 3 
Kommerzielle auswärtige Veranstaltungen 4 
 

 
 

 

Die Tarifabstufung wird angepasst. Die 
vergünstigten Tarife für Vereine gelten 
nur noch mit einer anerkannten 
zivilgesellschaftlichen Abstützung. Diese 
Anpassung stellt eine Angleichung an 
die städtische Vereinsförderung und 
deren Massnahmen dar. 
 
Es wird die Tarifabstufung und der 
Faktor angepasst. Der restliche 

Tabelleninhalt bleibt gleich. 
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Gebührentarif per 01.01.2024 Gebührentarif per 01.01.2025 Begründung 

 
7.4 Vermietungstarife Primarschule (S. 23-24) 
 

 

 

 
7.4 Vermietungstarife Primarschule Uster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarifabstufung 
 
Zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine Jugendliche 
(bis 20 J.) 

 0.5 

Zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine Erwachsene / 
Ustermer gemeinnützige Organisationen / Privatpersonen 1 
Gemeinnützige auswärtige Organisationen 2 
Kommerzielle Ustermer Veranstaltungen 3 
Kommerzielle auswärtige Veranstaltungen 4 
 

 
 

 
Die Tarifabstufung wird angepasst. Die 
vergünstigten Tarife für Ustermer 

Vereine Jugendliche gelten nur noch mit 
einer anerkannten zivilgesellschaftlichen 
Abstützung. Diese Anpassung stellt eine 
Angleichung an die städtische 
Vereinsförderung und deren 
Massnahmen dar. 
 
«Ustermer Vereine Erwachsene / 
gemeinnützige Organisationen / 
Privatpersonen» bleiben davon 
ausgenommen. Diese Voraussetzung 
würde die Miete für Privatpersonen bzw. 
andere gemeinnützige Organisation 
übermässig erhöhen. 
 
Es wird die Tarifabstufung und der 
Faktor angepasst. Der restliche 
Tabelleninhalt bleibt gleich. 
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Gebührentarif per 01.01.2024 Gebührentarif per 01.01.2025 Begründung 

 
7.6 Pünthalle und Aussenanlagen (S. 25-26) 
 

 

 

 
7.6 Pünthalle und Aussenanlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarifabstufung 
 
Zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine Jugendliche 

(bis 20 J.) 
 0.5 

Zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine Erwachsene 1 
Ustermer / Auswärtige gemeinnützige Organisationen / 
Privatpersonen 2 
Kommerzielle Ustermer Veranstaltungen 3 
Kommerzielle auswärtige Veranstaltungen 4 
 

 
 

 
Die Tarifabstufung wird angepasst. Die 
vergünstigten Tarife für Vereine gelten 

nur noch mit einer anerkannten 
zivilgesellschaftlichen Abstützung. Diese 
Anpassung stellt eine Angleichung an 
die städtische Vereinsförderung und 
deren Massnahmen dar. 
 
Es wird die Tarifabstufung und der 
Faktor angepasst. Der restliche 
Tabelleninhalt bleibt gleich. 
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Gebührentarif per 01.01.2024 Gebührentarif per 01.01.2025 Begründung 

 
7.6 Pünthalle / Aussenanlagen (S. 26-27) 
 

 

 

 
7.6 Pünthalle / Aussenanlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarifabstufung 
 
Zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine Jugendliche 
(bis 20 J.) 0.5 

Zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine Erwachsene / 

Ustermer gemeinnützige Organisationen / Privatpersonen 1 
Gemeinnützige auswärtige Organisationen   2 
Kommerzielle Ustermer Veranstaltungen  3 
Kommerzielle auswärtige Veranstaltungen  4 
 

 
Die Tarifabstufung wird angepasst. Die 
vergünstigten Tarife für Ustermer 

Vereine Jugendliche gelten nur noch mit 
einer anerkannten zivilgesellschaftlichen 
Abstützung. Diese Anpassung stellt eine 
Angleichung an die städtische 
Vereinsförderung und deren 
Massnahmen dar. 
 
«Ustermer Vereine Erwachsene / 
gemeinnützige Organisationen / 
Privatpersonen» bleiben davon 
ausgenommen. Diese Voraussetzung 
würde die Miete für Privatpersonen bzw. 
andere gemeinnützige Organisation 
übermässig erhöhen. 
 
Es wird die Tarifabstufung und der 
Faktor angepasst. Der restliche 
Tabelleninhalt bleibt gleich. 
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Synopse der Abteilung Sicherheit 

 
Bezeichnung aktuell  Bezeichnung neu (rot hervorgehoben) Bemerkung 

8.1 Stadtpolizei 

Vorbemerkungen: Die Gebühren gemäss 
Stufe 1 des Reglements «Vereinsförderung» 
sind mit einer hochgestellten «1» markiert 

und sind «kostenfrei» für die gemäss Ziff. 1.8 
berechtigten Vereine. 

8.1 Stadtpolizei 

Vorbemerkung: Die Gebühren, welche für 
zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine im Sinne von Ziff. 
1.8 dieses Tarifes nicht verrechnet werden, sind 

nachfolgend mit einer hochgestellten «1» gekennzeichnet. 
 

Einfachere Formulierung 

8.1.2.10 Benützung Püntwiese  
Nutzungsgebühr Veranstaltung pro Tag Fr. 
200.00  

Nutzungsgebühr Veranstaltungen mit  
kulturellem, ideellem, wohltätigem oder  
gemeinnützigem Zweck pro Tag Fr. 100.001  

Nutzungsgebühr für Parkraum ganzer Platz 
pro Tag Fr. 600.00  
halber Platz pro Tag Fr. 300.00 

 
 
 
 

8.1.2.10 Benützung Püntwiese  

Nutzungsgebühr Veranstaltung Zone A pro Tag Fr. 175.00 
Nutzungsgebühr Veranstaltung Zone B pro Tag Fr. 125.00 
Nutzungsgebühr Veranstaltung ganzer Platz pro Tag Fr. 

270.00 
 
Nutzungsgebühr für Parkraum Zone A pro Tag Fr. 350.00 

Nutzungsgebühr für Parkraum Zone B pro Tag Fr. 250.00 
Nutzungsgebühr für Parkraum ganzer Platz pro Tag Fr. 
570.00 

 
50% Reduktion auf Grundtarife bei Veranstaltungen mit 
ideellem, wohltätigem oder gemeinnützigem Zweck1 

 

Unterteilung der Püntwiese in zwei Zonen; 
es muss nicht mehr der ganze Platz 

gemietet werden. Anpassung der 
Gebühren, Vereinfachung Tarifstruktur: 
Grundsätzlich 50% Rabatt für 

Veranstaltungen, bei denen der 
kommerzielle Aspekt im Hintergrund steht. 
Streichung von «kulturell»; das träfe bei 

grosszügiger Auslegung auf praktisch jede 
Veranstaltung zu.  

8.1.5.1. Flohmarkt  

a.  pro Teilnahme/ 3 Längenmeter Fr. 36.00  
     pro Teilnahme/ 3 Längenmeter Fr. 46.00 
b. Kosten im Zusammenhang mit 

Verpflegungsstand  
pro Teilnahme/Längenmeter Fr. 25.00 

 

8.1.5.1. Flohmarkt  

a. …pro Teilnahme / 3 Längenmeter Fr. 36.00  
      pro Teilnahme / 3 Längenmeter Fr. 46.00 

b. Kosten im Zusammenhang mit Verpflegungsstand  
    pro Teilnahme / Längenmeter Fr. 15.00 
 

Minimale redaktionelle Änderung; 
Abstände zwischen Schrägstrichen.  
Preisreduktion für Verpflegungsstand als 

Lenkungsmassnahe; Umsatzerwartungen 
sind für Verpflegungsstände an Floh-
märkten schwankend, stark wetter-

abhängig etc.  
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8.1.5.5. Weihnachtsmarkt 

a. Kosten im Zusammenhang mit Warenstand  
2 m Häuschen für drei Markttage Fr. 360.00  
3 m Häuschen für drei Markttage Fr. 460.00  

4 m Häuschen für drei Markttage Fr. 680.00  
Eigener Marktstand pro Längenmeter für drei 
Markttage Fr. 150.00  

Allgemeine Kosten inkl. Strom für drei 
Markttage Fr. 120.00  
b. Kosten im Zusammenhang mit 

Verpflegungsstand (zusätzlich)  
Für Imbiss-Stand für drei Markttage Fr. 
200.00  
 

8.1.5.5. Weihnachtsmarkt 

a. Kosten im Zusammenhang mit Warenstand  
2 m Häuschen für vier Markttage Fr. 330.00  
3 m Häuschen für vier Markttage Fr. 480.00  

4 m Häuschen für vier Markttage Fr. 600.00  
Eigener Marktstand pro Längenmeter für vier Markttage 
Fr. 135.00  

Allgemeine Kosten inkl. Strom für vier Markttage Fr. 
120.00  
b. Kosten im Zusammenhang mit Verpflegungsstand 

(zusätzlich)  
Für Imbiss-Stand für vier Markttage Fr. 200.00  

Der Weihnachtsmarkt umfasst neu vier 
Markttage. Anpassung der Tarifstruktur 

(degressiv pro Laufmeter bei zuneh-
mender Grösse) an wirtschaftliche 
Gepflogenheiten und «Marktumfeld». Der 

verwaltungsinterne Aufwand steigt durch 
die Verlängerung auf 4 Tage nur marginal. 
Für die Teilnehmenden wird durch die 

Verlängerung des Marktes und die leichte 
Preisanpassung der einzelne Markttag aber 
deutlich günstiger / attraktiver; 

Lenkungsmassnahme. 

8.1.5.2. Frühlingsmarkt (für 2 Tage)  
a. Kosten im Zusammenhang mit Warenstand 

Platzgebühr Waren pro Längenmeter Fr. 
30.00 Allgemeine Kosten Fr. 65.00 b. Kosten 
im Zusammenhang mit Verpflegungsstand 

Platzgebühr Verpflegung pro Längenmeter 
Fr. 35.00 Allgemeine Kosten Fr. 105.00 
 

8.1.5.2. Frühlingsmarkt (für 2 Tage)  
a. Kosten im Zusammenhang mit Warenstand Platzgebühr 

Waren pro Längenmeter Fr. 30.00 Allgemeine Kosten 
Fr. 70.00 b. Kosten im Zusammenhang mit 
Verpflegungsstand Platzgebühr Verpflegung pro 

Längenmeter Fr. 35.00 Allgemeine Kosten Fr. 105.00 

Preisangleichung an den Uster-Märt. Der 
Frühlingsmarkt wurde erweitert. 

8.1.6.3 Miete von Infrastruktur  
… 
Bauzaunelement inkl. 2 Standfüsse pro Stück 

und Tag Fr. 20.00  
Bauzaunelement inkl. 2 Standfüsse für  
Ustermer Vereine pro Stück und Tag 

Fr. 14.00 
 

8.1.6.3 Miete von Infrastruktur  
… 
Bauzaunelement inkl. 2 Standfüsse pro Stück und Tag Fr. 

20.00  
Bauzaunelement inkl. 2 Standfüsse für  
Ustermer Vereine pro Stück und Tag Fr. 14.00 

Keine Nachfrage. Gitter werden nur 

abteilungsintern eingesetzt. (Brände, AZ 
etc.) 
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Bezeichnung aktuell  Bezeichnung neu (rot hervorgehoben) Bemerkung 

8.1.7.1 Nachtparkiergebühr 
für Personenwagen und dreirädrige Fahrzeuge 
und Motorräder                                pro Kalendermonat Fr. 40.00 
für Lieferwagen                                pro Kalendermonat Fr. 40.00 
für schwere Motorwagen, Gesellschaftswagen, Wohnwagen, 
Anhänger und Spezialfahrzeuge         pro Kalendermonat Fr. 90.00  

8.1.7.1 Nachtparkiergebühr 
für Personenwagen, dreirädrige Fahrzeuge, Motorräder und 
Lieferwagen                               pro Kalendermonat Fr. 40.00 
für schwere Motorwagen, Gesellschaftswagen, Wohnwagen, 
Lastwagen, Wohnmobile, Anhänger und Spezialfahrzeuge         pro 
Kalendermonat Fr. 90.00 

Praxisanpassung / 
Gleichsetzung 
Gebührenbetrag 
Wohnwagen und 
Wohnmobile 

8.4 Ausbildungszentrum Riedikon  
Verwaltungspauschale (5 – 10 Stunden) = 1 Tag Fr. 400.00  
Verwaltungspauschale (bis 5 Stunden) = ½ Tag od. Abend Fr. 250.00  
Desinfektionsraum für Atemschutz-Retablierung Fr. 75.00  
Überzeitzuschlag 20:00 bis 06:00 Uhr sowie  
Samstag und Sonntag pro Stunde Fr. 25.00  
Ausbildner pro Stunde Fr. 75.00  
Brandzimmer / Brandkoje inkl. 1. Holzladung Fr. 120.00  
Brandwanne Fr. 150.00  
Containeranlage (AS-Parcours) Fr. 80.00  
Garagenanlage (langer Anmarsch) Fr. 150.00  
Ansaugbecken pro ½Tag Fr. 50.00  
Pionier Platz pro Belegung Fr. 50.00  
Atemschutz-Gerät mit Maske pro Gerät Fr. 25.00  
Atemschutz-Mietflaschen inkl. Füllung pro Flasche Fr. 10.00  
Atemschutz-Flaschenfüllung pro Flasche Fr. 6.00  
Rauchmaschine Fr. 45.00  
Motorspritze Typ 2, exkl. Betriebsstoff pro ½Tag Fr. 50.00  
Schlauchmodul Fr. 150.00  
Gasbrandanlage pro Tag Fr. 500.00  
Gasbrandanlage (Abend) pro ½ Tag Fr. 250.00  
Brandübungsauto exkl. Brennmittel Fr. 75.00  
Einrichtung Kleinlöschgeräte Fr. 80.00  

Trainingstüre Steeltrend ohne Instruktion pro Stunde Fr. 150.00  
Havarie-Anhänger Fr. 300.00  
Paletten für Realbrandübungen pro Palett Fr. 10.50  
Brennholz pro Ster Fr. 120.00  
Brennmittel pro Liter Fr. 4.50  
Feuerlöscher (CO2, Schaum und Pulver) pro Löscher Fr. 65.00  

8.4 Ausbildungszentrum Riedikon  
Grundgebühr Ausbildungszentrum ganzer Tag  Fr. 450.00  
Grundgebühr Ausbildungszentrum, ½ Tag  Fr. 350.00 
Grundgebühr Ausbildungszentrum, Abend  Fr. 250.00 
Retablierungsplatz pro Belegung   Fr. 80.00  
Überzeitzuschlag 20:00 bis 06:00 Uhr sowie  
Samstag und Sonntag pro Stunde    Fr. 30.00  
Ausbildner pro Stunde     Fr. 75.00 
Brandhaus Nutzung ohne Feuer, ganzer Tag  Fr. 300.00 
Brandhaus Nutzung ohne Feuer, ½ Tag  Fr. 200.00 
Brandhaus Nutzung ohne Feuer, Abend  Fr. 150.00 
Brandhaus Keller und Verbindungsgänge pro Belegung Fr. 150.00 
Brandzimmer / Brandkoje inkl. 1. Holzladung   Fr. 140.00  
Brandwanne pro Belegung     Fr. 150.00  
Containeranlage (AS-Parcours)    Fr. 80.00  
Garagenanlage (langer Anmarsch)    Fr. 150.00  
Ansaugbecken, pro ½Tag     Fr. 50.00  
Pionier Platz, pro Belegung     Fr. 75.00 
Trümmerschichtung, pro Belegung    Fr. 150.00 
Atemschutzgerät mit Maske, pro Gerät   Fr. 30.00  
Atemschutz Mietflaschen inkl. Füllung, pro Flasche  Fr. 12.00  
Atemschutz Flaschenfüllung, pro Flasche   Fr. 6.00  
Rauchmaschine, ohne Rauchfluid   Fr. 50.00  

Motorspritze Typ 2, pro ½Tag    Fr. 50.00  
Schlauchmaterial      Fr. 150.00  
Gasbrandanlage     Fr. 300.00  
Gasbrandanlage (Abend) pro ½ Tag    Fr. 250.00  
Brandübungsauto exkl. Brennmittel    Fr. 75.00  
Einrichtung Kleinlöschgeräte    Fr. 80.00  

 
Preisangleichung an die 
anderen 
Ausbildungszentren 
 
 
 
 
Neue 
Nutzungsmöglichkeit 
 
 
 
 
Existiert nicht mehr 
Existiert nicht mehr 
 
Wording 
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Rauchflüssigkeit pro Liter Fr. 30.00  
Havarie-Kleinmaterial Fr. 50.00  
Abbruchauto pro Fahrzeug Fr. 275.00  
Trümmeranlage pro Belegung Fr. 150.00 

Betonschieber pro Stück Fr. 140.00  
Betonkonus pro Stück Fr. 150.00  
Brandcontainer inklusive Zubehör pauschal Fr. 500.00  
Rauchmaschine pro Tag Fr. 150.00  
Bauholz und Stahl nach Verbrauch und Absprache mit dem Platzwart  
Betriebsstoffe und Verbrauchsmaterial werden nach Aufwand 
verrechnet  
Die Konsumation in der Kantine wird separat verrechnet 

Trainingstüre Steeltrend ohne Instruktion, pro Stunde  Fr. 150.00 
Tanklöschfahrzeug ohne Maschinist, ½ Tag  Fr. 250.00 
Havarie Anhänger      Fr. 300.00  
Paletten für Realbrandübungen, pro Palette   Fr. 10.50  

Brennholz, pro Ster     Fr. 120.00  
Brennmittel, pro Liter     Fr. 4.50  
Feuerlöscher (CO2, Schaum und Pulver) pro Löscher  Fr. 65.00  
Rauchflüssigkeit pro Liter     Fr. 30.00  
Havarie-Kleinmaterial     Fr. 50.00  
Abbruchauto pro Fahrzeug     Fr. 275.00  
Betonschieber, pro Stück     Fr. 140.00  
Betonkonus, pro Stück     Fr. 150.00  
Vermietung Brandcontainer inklusive Zubehör, pauschal  Fr. 500.00  
Vermietung Rauchmaschine ohne Rauchfluid  Fr. 150.00  
Bauholz und Stahl nach Verbrauch und Absprache mit dem Platzwart  

Betriebsstoffe und Verbrauchsmaterial werden nach Aufwand 
verrechnet  
Die Konsumation in der Kantine wird separat verrechnet 

 
Neues Angebot 
 

8.5.3 Herberge Gschwader 
Die Mietpreise für die Herberge Gschwader sind in den 
Mietbestimmungen der Herberge Gschwader geregelt. Die aktuellen 
Mietpreise sind auf der Internetseite publiziert.  

8.5.3 Herberge Gschwader 
Die Mietpreise für die Herberge Gschwader sind in den 
Mietbestimmungen der Herberge Gschwader geregelt. Die aktuellen 
Mietpreise sind auf der Internetseite publiziert. 

➔ Herberge Gschwader (herberge-gschwader.ch) 

Internetlink ergänzt 
(Dienstleistung für 
Kunden) Mietpreise 
werden noch publiziert.  

8.9.10 Diverses 
Telefonate pro Gespräch                                   Fr. 5.00 
Versand Schriftstück per Telefax oder E-Mail       Fr. 5.00  

8.9.10 Diverses 
Telefonate pro Gespräch                                   Fr. 5.00 
Versand Schriftstück per Telefax oder E-Mail       Fr. 5.00  

Telefax streichen 
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Synopse der Abteilung Soziales 

 

Bezeichnung  
aktuell (siehe: Stadt Uster - Gebührentarif Stadt Uster) 

Bezeichnung  
neu (rot hervorgehoben) 

Bemerkung 

 

 
Ersatzlos streichen 
 
  

Wird neu als Ziffer 9.2 unten aufgeführt 
werden 

 
9.3 Sozialbehörde 

 
9.2 Sozialbehörde Wegen Streichung von 9.2 alt 

9.3.1 Einkommensverwaltung 
………. 

Jährliche Pauschalentschädigung, respr. pro rata temporis Fr. 200.00 
 
Jährliche Pauschalentschädigung, respr. pro rata temporis       Fr.400.00 
bei Vermögen über Fr. 10 000.00 
 
 

9.2.1 Einkommensverwaltung 
………. 

Jährliche Pauschalentschädigung, respr. pro rata 
temporis    Fr. 200.00 
 
Jährliche Pauschalentschädigung, respr. pro rata 
temporis       Fr.400.00 
bei Vermögen über Fr. 20 000.00 
 

Wegen Streichung von 9.2 alt 
Die Gebühr soll ganz entfallen, ist Teil der 
Persönlichen Hilfe 
 
Die relevante Vermögens-grenze soll 
angehoben werden. 
 
 

 

9.3.2 Mitwirkung bei Schuldensanierung/en 
9.3.3 Todesfall 
 

→ Ersatzlos Streichen 

Die Abteilung Soziales macht selbst keine 
Schuldensanierung mehr, sondern übergibt 
dies der Schuldenberatung (extern) 
Todesfall: wurde nie so praktiziert, daher 

streichen. 

https://www.uster.ch/gk-gemeindebehoerde/info/2059525
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9.3.4 Mitwirkung bei Nachlassregelung/en 
9.3.5 Notwohnungswesen, Wohnungsräumung, 

Liegenschaftenverwaltung 
 
 → Ersatzlos streichen 

Die Nettomieten für Notwohnungen sind im 
internen Handbuch der Sozialberatung/AFK 
geregelt. Dies ist in der Kompetenz dieser 
LG’s gemäss Geschäftsordnung 
Sozialbehörde Mitwirkung bei 
Liegenschaftenverkauf wurde nie so 
praktiziert. 
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Synopse der Abteilung Gesundheit 

 

Bezeichnung aktuell  Bezeichnung neu (rot hervorgehoben) Bemerkung 

10.1 Abfall 

 

10.1 Abfall 

10.1.1 Grundgebühr 

10.1.2 Uster-Gebührenkehrichtsäcke 

10.1.3 Sperrgutmarken 

10.1.4 Kehricht aus Betrieben 

10.1.5 Kontrollgebühr 

10.1.6 Separatabfälle an Hauptsammelstelle 

 

Die Gebühren sind im «Gebührenreglement zur 
Abfallverordnung» geregelt. 

 

Die Abfallgebühren sind in 

einem separaten 
Reglement geregelt. Neu 
soll nur noch auf diese 

verwiesen werden (mit 
Link). Die Doppelführung 
führte immer wieder zu 

unterschiedlichen 
Versionen geführt. 
 

 
 
 

 
 
 

 

10.5 Heime Uster 

Die Gebühren im Zusammenhang mit den Heimen Uster 

sind in der «Taxen und Taxordnung Heime Uster» geregelt. 

Gleiche Formulierung wie 
bei Spitex  

  

https://www.uster.ch/gesetzessammlung/sammlung/2213827
https://www.uster.ch/gesetzessammlung/sammlung/2213827
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Bezeichnung aktuell  Bezeichnung neu (rot hervorgehoben) Bemerkung 

10.6 Spitex 

 

 

10.6 Spitex Uster 

10.6.1  Leistungen gemäss Krankenpflege-
Leistungsverordnung (KLV) Kostenübernahme 
durch die Krankenkasse 

10.6.2 Leistungen gemäss Krankenpflege-
Leistungsverordnung (KLV) Kostenübernahme 
durch Klienten 

10.6.3  Nicht ärztlich verordnete Leistungen 
Kostenübernahme durch Klienten 

10.6.4  Hauswirtschaftliche Spitex-Leistungen 
Kostenübernahme durch Klienten  

 

Die Gebühren sind in «Tarife Spitex Uster» geregelt. 
Diese Gebühren werden 

neu (analog Heime) in 
einem separaten Tarif 
geführt (SRB vom 
29.10.2024) 
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Synopse der Abteilung Gesundheit (durch LG Sport) 

 
Gebührentarif per 01.01.2024 Gebührentarif per 01.01.2025 Begründung 

 
10.3.1 Sporthalle Buchholz (S. 53) 

.  

 
10.3.1 Sporthalle Buchholz 
 
a. Dauermiete 
Faktorabstufung Dauermiete 
Faktor 0.5: Zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine1 Jugendliche 
Faktor 0.75: Ankerkannte regionale Leistungszentren 
Faktor 1: Zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine Erwachsene 
Faktor 2: Ustermer / Auswärtige gemeinnützige Organisationen / 
Privatpersonen 
Faktor 3: Ustermer kommerzielle Organisationen 

Faktor 4: Auswärtige kommerzielle Organisationen 
 
1 Sowie die Kunst- und Sportschule Zürcher Oberland (KuSs ZO). 

 
Kosten pro Semester Montag- Sonntag 
Basis 1 Std. pro Woche / Semester = 26 Wochen 
 
1/3 Halle  Faktor 1  Fr.  200.00 
2/3 Halle Faktor 1 Fr.  400.00 
3/3 Halle Faktor 1 Fr.  600.00 
Gymnastikraum vor 20:00 Uhr Faktor 1 Fr.  83.30 
Gymnastikraum nach 20:00 Uhr Faktor 1 Fr.  133.50 

 
Die Tarifabstufung wird 
angepasst. Die 
vergünstigten Tarife für 
Vereine gelten nur noch 
mit einer anerkannten 
zivilgesellschaftlichen 
Abstützung. Diese 
Anpassung stellt eine 
Angleichung an die 
städtische 

Vereinsförderung und 
deren Massnahmen dar. 
 
Die Aufführung der 
einzelnen Faktorstufen 
wird gelöscht. Das erhöht 
die Übersichtlichkeit. Der 
Gymnastikraum wird 
integriert und nicht mehr 
als eigenes Objekt 

aufgeführt. 
Da neu unterschiedliche 
Faktordefinitionen für 
Einzel- bzw. Dauermiete 
definiert sind, erhöht dies 
die Übersichtlichkeit. 
 
Der Faktor 0.75 entspricht 
der aktuellen Handhabung. 
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Gebührentarif per 01.01.2024 Gebührentarif per 01.01.2025 Begründung 

 
Turniere / Meisterschaft (S. 54) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Einzelmiete 
 

Faktorabstufung Einzelmiete 
Faktor 0.5: Zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine1 Jugendliche 
Faktor 1: Zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine Erwachsene / Ustermer 
gemeinnützige Organisationen / Privatpersonen 
Faktor 2: Auswärtige gemeinnützige Organisationen 
Faktor 3: Ustermer kommerzielle Organisationen 
Faktor 4: Auswärtige kommerzielle Organisationen 
 
1Sowie die Kunst- und Sportschule Zürcher Oberland (KuSs ZO). 

 

 
Damit die Strukturierung 
einheitlich und 

übersichtlich wird, wird die 
entsprechende Überschrift 
ergänzt. 
 
Die Tarife der Einzelmiete 
werden ebenfalls mit der 
zivilgesellschaftlichen 
Abstützung verknüpft. 
Wobei dies nur für 
«Ustermer Vereine 
Jugendliche» gilt. 
«Ustermer Vereine 
Erwachsene / 
gemeinnützige 
Organisationen / 
Privatpersonen» bleiben 
davon ausgenommen. 
Diese Voraussetzung 
würde die Miete für 
Privatpersonen bzw. 
andere gemeinnützige 

Organisation übermässig 
erhöhen. 
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Gebührentarif per 01.01.2024 Gebührentarif per 01.01.2025 Begründung 
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Gebührentarif per 01.01.2024 Gebührentarif per 01.01.2025 Begründung 

 
Einzelmiete (S. 54 -55)  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Trainingstage 
1/3 Halle Faktor 1 Fr.  100.00 
2/3 Halle Faktor 1 Fr.  200.00 
3/3 Halle Faktor 1 Fr.  300.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einzelmiete 
Basis 1 Std., max. 10 Std. 
 
1/3 Halle Faktor 1 Fr.  30.00 
2/3 Halle Faktor 1 Fr.  60.00 
3/3 Halle Faktor 1 Fr.  90.00 
Gymnastikraum Faktor 1 Fr.  20.00 

Pro Garderobe und Anlage, ohne Hallenmiete Fr. 45.00 
In Auftrag gegebene Reinigung pro Std./Person Fr. 50.00 
Notwendige Zusatzreinigung pro Std./Person Fr. 100.00 

 
 
 

Die Aufführung der 
einzelnen Faktorstufen 
wird gelöscht. Das erhöht 
die Übersichtlichkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Struktur wird leicht 
angepasst. Der 
Gymnastikraum wird in die 
Auflistung der Sporthalle 
aufgenommen, damit die 
Übersichtlichkeit erhöht 

werden kann. 
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Gebührentarif per 01.01.2024 Gebührentarif per 01.01.2025 Begründung 

 
10.3.2 Leichtathletikstadion Buchholz (S. 55) 
 

a. Dauermiete 
 
Dauerbelegung pro Abend/Jahr Fr. 360 

 
b. Einzelmiete 
 

400-m-Bahn pro Stunde Fr. 60 
400-m-Bahn ganzer Tag1 Fr. 500 
 

 
 

 
10.3.2 Leichtathletikstadion Buchholz 
 
a. Dauermiete 
 
Kosten pro Semester Montag - Sonntag 
Basis 1 Std. pro Woche / Semester = 26 Wochen 
 
Dauerbelegung pro Abend / Jahr  Fr. 360.00 
 
b. Einzelmiete 
 
Trainingstage 
Ganzer Tag zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine Fr. 150.00 
Halber Tag zivilgesellschaftlich abgestützte Vereine Fr. 75.00 
Ganzer Tag auswärtige Vereine Fr. 190.00 
Halber Tag auswärtige Vereine Fr. 95.00 
 
 
 
Einzelmiete 
Basis 1 Std., max. 10 Std. 
 
400-m-Bahn pro Stunde  Fr.  60.00 

400-m-Bahn ganzer Tag1  Fr.  500.00 
 
In Auftrag gegebene Reinigung pro Std./Person Fr. 50.00 
Notwendige Zusatzreinigung pro Std./Person Fr. 100.00 

 
Die vergünstigten 
Trainingstagtarife der 

Ustermer Vereine werden 
an die Bedingung der 
zivilgesellschaftlichen 
Abstützung geknüpft. 
Diese Anpassung stellt 
eine Angleichung an die 
städtische 
Vereinsförderung und 
deren Massnahmen dar. 
 
Da bei der 
Leichtathletikanlage die 
Bestimmungen zur 
Reinigung fehlen, werden 
diese, analog zur 
Sporthalle Buchholz und 
den Fussballplätzen, 
ergänzt. 
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Gebührentarif per 01.01.2024 Gebührentarif per 01.01.2025 Begründung 

 
10.3.3 Fussballplätze (S. 56) 
 

 

 
10.3.3 Fussballplätze 
 
 Ustemer Vereine 

Zivilgesellschaftlich 
abgestützte Vereine 

Auswärtige  
Vereine 

   

 

 
Die vergünstigten 
Trainingstagtarife der 

Ustermer Vereine werden 
an die Bedingung der 
zivilgesellschaftlichen 
Abstützung geknüpft. 
Diese Anpassung stellt 
eine Angleichung an die 
städtische 
Vereinsförderung und 
deren Massnahmen dar. 
 
Ansonsten werden keine 
Anpassungen 
vorgenommen. Der 
restliche Tabelleninhalt 
sowie die allgemeinen 
Bestimmungen bleiben 
gleich. 
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Gebührentarif per 01.01.2024 Gebührentarif per 01.01.2025 Begründung 

10.4 Frei- und Hallenbäder 
 
Gebührenreglement Hallenbad  
(noch nicht Bestandteil vom städtischen Gebührentarif) 
 

 

 
Neu Bestandteil des Gebührentarifs: 
10.4.4 Eintrittspreise Hallenbad inkl. Wellness 
 
Miete Anlage: Definition Tarifarten und Faktoren 
 

Tarifarten Faktor Definition 

Ustermer Vereine 
Jugendliche 

0.5 Belegungen durch Vereine mit einer anerkannten 
zivilgesellschaftlichen Abstützung gemäss 
Reglement Vereinsunterstützung und deren 
Teilnehmenden bis und mit 20 Jahre alt sind. 

Ustermer Vereine 
Erwachsene 

1 Belegungen durch Organisationen mit einer 
anerkannten zivilgesellschaftlichen Abstützung und 
deren Teilnehmende älter als 21 Jahre sind. 

Ustermer 
gemeinnützige 
Organisationen / 
Privatpersonen 
Jugendliche und 
Erwachsene 

2 Belegungen durch Organisationen mit Sitz in Uster, 
welche keinen kommerziellen Charakter aufweisen. 
 
Merkmale: Nicht gewinnbringend. Ideele Ziele. 
Nicht steuerpflichtig. Keine oder geringe 
Teilnahmegebühr. 
 
Organisationen: Privatpersonen, Vereine etc. 

Ustermer 
Kommerzielle 
Organisationen 
Jugendliche und 
Erwachsene 

3 Belegungen durch Organisationen mit Sitz in Uster, 
welche kommerziell organisiert sind oder deren 
Angebot einen kommerziellen Charakter aufweist. 
 
Merkmale: Gewinnbringend. Professionelle 
Organisationsstruktur. Teilnahmegebühr. 
 
Organisationen: Private, Vereine, Unternehmen, 
Physiotherapie etc. 

Auswärtige 
Organisationen 
Jugendliche und 
Erwachsene 

4 Belegungen durch Organisationen mit Sitz 
ausserhalb von Uster. 

 

 
Die Tarifabstufung wird 
angepasst. Die 

vergünstigten Tarife für 
Vereine gelten nur noch 
mit einer anerkannten 
zivilgesellschaftlichen 
Abstützung. Diese 
Anpassung stellt eine 
Angleichung an die 
städtische 
Vereinsförderung und 
deren Massnahmen dar. 
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Gebührentarif per 01.01.2024 Gebührentarif per 01.01.2025 Begründung 

 
 

 
Allgemeine Bestimmungen 
 

- Alle Preise sind in Franken inkl. 8% MWST angegeben. 
- Eine Dauerbelegung für ein Semester beinhaltet mindestens 15 

wöchentliche Belegungen. Ist bei einer Dauerbelegung die Benützung 
während der vereinbarten Benützungsdauer und zu den vereinbarten 
Benützungszeiten infolge höherer Gewalt oder der ausnahmsweisen 
Belegung durch einen besonderen, im Zeitpunkt der Reservation noch nicht 
bekannten Anlass insgesamt weniger als 15 Mal möglich, so wird die 
Benützungsgebühr anteilsmässig reduziert. 

- Ein Semester dauert von Anfangs Januar bis Ende Juni und von Anfang Juli 
bis Ende Dezember. 

- Die Mietkosten werden nachträglich in Rechnung gestellt. 
- Die Reservationen erfolgen über die zentrale Reservationsstelle des 

Geschäftsfeldes Sport. 
- Reservationen erfolgen mindestens 5 Tage vor der Belegung. 
- Abmeldungen von Einzelbelegungen müssen mindestens 3 Tage im Voraus 

der Reservationsstelle gemeldet werden. Abmeldungen von 
Dauerbelegungen müssen mindestens einen Monat im Voraus der 
Reservationsstelle gemeldet werden. Rechtzeitig abgemeldete Belegungen 
werden nicht verrechnet. Falls ein einzelner Termin einer Dauerbelegung 
nicht wahrgenommen wird, sind die Nutzenden verpflichtet, sich vorgängig 
bei der Reservationsstelle abzumelden. 

- Die benutzten Räume sind besenrein und ordentlich zurück zu lassen. Die 
zusätzlich notwendige Reinigung wird mit Fr. 100.00 pro Stunde 
verrechnet. Das Beheben von Schäden sowie die Entsorgung von 
übermässigem Abfall werden nach Aufwand verrechnet. 

 
Die Kosten für eine 
Zusatzreinigung werden 

von 80 Franken auf 100 
Franken angehoben. Dies 
bedeutet eine Angleichung 
an die bestehenden Tarife 
auf der Sportanlage 
Buchholz. 
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50-m-Bahn 
 
Preise pro Schwimmbahn, während den Öffnungszeiten, exkl. Eintrittsgebühr 

 
 Ustermer Vereine Ustermer 

gemeinnützige 
Organisationen 

Ustermer 
kommerzielle 
Organisationen 

Auswärtige 
Organisationen 

 Jugendliche Erwachsene Jugendliche / 
Erwachsene 

Jugendliche / 
Erwachsene 

Jugendliche / 
Erwachsene 

Faktor 0.5 1 2 3 4 

Einzelbelegung / 
h 

15 30 60 90 120 

Dauerbelegung 120 240 480 720 960 

Ganzer Tag 150 300 600 900 1200 
 

 
Der Faktor 2 wird ergänzt. 
Der Rest bleibt 
unverändert. 

  
25-m-Becken 
 
Preise pro Schwimmbahn, während den Öffnungszeiten, exkl. Eintrittsgebühr 
 

 Ustermer Vereine Ustermer 
gemeinnützige 
Organisationen 

Ustermer 
kommerzielle 
Organisationen 

Auswärtige 
Organisationen 

 Jugendliche Erwachsene Jugendliche / 
Erwachsene 

Jugendliche / 
Erwachsene 

Jugendliche / 
Erwachsene 

Faktor 0.5 1 2 3 4 

Einzelbelegung / 
h 

10 20 40 60 80 

Dauerbelegung 80 160 320 480 640 

Ganzer Tag 100 200 400 600 800 
 

 
Der Faktor 2 wird ergänzt. 
Der Rest bleibt 
unverändert. 
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Kraftraum 
 
Der Kraftraum kann von allen Besuchenden mit einem gültigen Hallenbadeintritt genutzt 

werden. Es gelten die regulären Öffnungszeiten.  
Benützungsgebühren mit Reservation: 
 

 Ustermer Vereine Ustermer 

gemeinnützige 
Organisationen 

Ustermer 

kommerzielle 
Organisationen 

Auswärtige 

Organisationen 

 Jugendliche Erwachsene Jugendliche / 

Erwachsene 

Jugendliche / 

Erwachsene 

Jugendliche / 

Erwachsene 

Faktor 0.5 1 2 3 4 

Einzelbelegung 
/ h 

10 20 40 60 80 

Dauerbelegung 60 120 240 360 480 
 

 
Der Faktor 2 wird ergänzt. 
Der Rest bleibt 
unverändert. 

  
Vereinsraum mit Küche 
 
Benützungsgebühren: 
 

 Ustermer Vereine Ustermer 
gemeinnützige 
Organisationen 

Ustermer 
kommerzielle 
Organisationen 

Auswärtige 
Organisationen 

 Jugendliche Erwachsene Jugendliche / 

Erwachsene 

Jugendliche / 

Erwachsene 

Jugendliche / 

Erwachsene 

Faktor 0.5 1 2 3 4 

Einzelbelegung 

/ h 

10 20 40 60 80 

Dauerbelegung 60 120 240 360 480 
 

 
Der Faktor 2 wird ergänzt. 
Der Rest bleibt 
unverändert. 
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Theorieraum 
 
Benützungsgebühren: 

 
 Ustermer Vereine Ustermer 

gemeinnützige 
Organisationen 

Ustermer 
kommerzielle 
Organisationen 

Auswärtige 
Organisationen 

 Jugendliche Erwachsene Jugendliche / 
Erwachsene 

Jugendliche / 
Erwachsene 

Jugendliche / 
Erwachsene 

Faktor 0.5 1 2 3 4 

Einzelbelegung 
/ h 

7.50 15 30 45 60 

Dauerbelegung 50 100 200 300 400 
 

 
Der Faktor 2 wird ergänzt. 
Der Rest bleibt 
unverändert. 



Stadtkanzlei 
 

 
     

ÄNDERUNGEN  GE BÜHREN TARI F  PER  1 . 1 . 2 025  

 

  
Sportveranstaltungen 
 
Sportveranstaltungen, welche die exklusive Nutzung von ganzen Becken erfordern, werden 

jeweils nach Aufwand verrechnet. Die Details werden in Absprache mit dem Geschäftsfeld 
Sport festgelegt. 
 
Kostenpflichtige Privatlektionen ohne Schwimmbahnreservation  
 
Kursleitende, welche die Anlage mit max. zwei Teilnehmenden gewerbsmässig benützen, 
müssen bei der Reservationsstelle registriert sein und sich beim Personal ausweisen können. 
Sie haben kein Anrecht auf eine abgesperrte Bahn. Preise während den Öffnungszeiten, exkl. 
Eintrittsgebühr  

 
 

 
Es gibt keine Änderungen 
zum bestehenden 
Gebührenreglement des 

Hallenbades. 
 
Die Schlussbestimmungen 
werden entfernt. 
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10.4.4 Saisonmiete Kästli Strandbad 
 

 

 
10.4.3 Saisonmiete Kästli Strandbad 
 

Saisonmiete Kästli Sommer Fr. 45.00 
Saisonmiete Kästli Winter Fr. 35.00 

Depot Schlüssel Fr. 20.00 

 

 
Auf Grund der Ergänzung des Gebührentarifs mit den 
Tarifen des Hallenbades. Ändert sich die 
Abschnittsnummerierung. 

 
Aktuell können im Strandbad für eine Saison fixe 
Kästli gemietet werden. Seitens der Kunden besteht 
das Bedürfnis die Kästli das ganze Jahr zu mieten. 
Hierzu wird im Gebührentarif ein neuer Tarif eingefügt 
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